
§ 9
Dienstreisen
(1) Dienstreisen sind Reisen für den Landtag oder für einen Ausschuss
außerhalb des Landes, die vor Antritt der Reise vom Präsidenten
genehmigt worden sind.
(2) Bei Dienstreisen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
gelten die Tagegelder durch die Kostenpauschale als abgegolten.
Ein Abgeordneter erhält jedoch Fahrkostenerstattung und 
Übernachtungsgeld nach der höchsten Klasse und Stufe des 
Landesreisekostengesetzes.
(3) Bei Dienstreisen außerhalb der Bundesrepublik erhält ein 
Abgeordneter Reisekostenvergütung nach der höchsten Klasse und
Stufe des Landesreisekostengesetzes.
(4) Die Absätze 2 und 3 gelten nicht, soweit der Landtag die 
entstehenden Kosten übernimmt.


